
Planzeichenerklärung
I. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

Art der baulichen Nutzung $ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Sonstiges Sondergebiel
Zweckbestimmung: Energiegewinnung auf der Basts solarer Strahlungsenergie

Z Maß der baulichen Nutzung

§ 11 Abs. 2 BauNVO

$ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

vorh. Höhe in Meter über NHN im amtlichen Höhenbezugssyslem DHHN 2016 
als unteren Höhenbezugspunkt

Grundflachenzahl

3. Baugrenzen

Verkehrsreichen

private Straßenverkehrsflache

Ein- und Ausfahrt

Grünflächen

private Grünfläche

Flächen für Wald

Fläche für Wald

$ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

{ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flachen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Bezug zu textlichen Festsetzungen Nr. 2

8. Sonstige Planzelchen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

II. Darstellung ohne Normcharakter

Bemaßung in Meter

Kataster

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

Nutzungsschablone

gesetzich geschützte Biotope

Wald (außerhalb des Geltungsbereichs)

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

§ 9 Abs. 7 BauGB

§ 20 NalSchAG M-V

vorhanderner Graben -Gewässer 2. Ordnung (außerhalb des Geltungsbereichs)

Ui. Nachrichtliche Übernahme
Leitung oberirdisch -110 kV Freileitung

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) I. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

Planzelchenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991
I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802

Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunahrerfassung - KV M-V) I. d. F. 
der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 777). zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBI. MV S. 934, 939)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2240)

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(Naturschutzausführungsgesetz - NalSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 
(GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBI. M-V S.
546)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. 
Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015. S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBI. 
M-V S. 1033)

Hauptsatzung der Gemeinde Blankensee in der aktuelen Fassung

Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 1:3.500 dargestell und beläuft 
mit einer Fläche von ca. 51 ha auf die Flurstücke 6/2, 7 und 15/1 (Uw.) der Flur 28 in der Gemarkung 
Blankensee sowie die Flurstücke 12 (Ihv.), 13/1 ph«.), 13/2 und 13/3 (tlw.) der Hur 29 in der Gemarkung 
Blankensee.

Plangrundlage
Katasterdaten sowie Geodäten des Landesamies für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern vom 
Februar 2024. Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Lübecker Str. 289, 19059 Schwerin

Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N;

Höhenbezugssyslem: DHHN2016

Präambel

Aufgrund der §§ 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ................  
folgende Satzung über den vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung Photovoltaikanlage an der 
Bahn" der Gemeinde Blankensee, bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A), dem Text (TEIL B), sowie den

Verfahrensvermerke

Öffentlich bestelter

Aufgestelt aufgrund des Aufslelungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom Die
ortsübliche Bekanntmachung des Aufslelungsbeschlusses erfolgte gemäß Hauptsalzung der Gemeinde 
Blankensee durch das Internet und zusätzlich an den Bekanntmachungstafeln der Gemeinde.

MH Schreiben vom wurde die zuständige Raumordnungsbehörde zur Anpassung an die
Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB beteiligt.
Die Beteiligung der ÖffentlichkeH nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in Form einer öffentlichen Auslegung 
vom...................bis zum................

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs.
BauGB mit Schreiben vom.............................  zur Abgabe einer Stelungnahme aufgefordert worden.

Die Gemeindevertretung hat am den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Der Entwurf der Begründung und des 
Umwellberichtes wurde gebiligt und ebenfalls zur öftentkehen Auslegung bestimmt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die
Nachbargemeinden sind nach §

ignahme aufgefordert worden.

Blankensee, den............

4 Abs. 2 BauGB mH Schreiben vom zur Abgabe einer

Siegel

TEXT - TEIL B
Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB
1. Art und Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 und 2 BauGB

1.1 Das sonstige Sondergebiel .Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie' (SO EBS) 
dient im Rahmen einer Zwischennutzung gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Nr.
1 BauGB für einen befristeten Zeitraum von 30 Jahren nach Inkrafttreten der Satzung der Errichtung
und dem Betrieb von großflächigen Freiflachen-Pholovoltaikanlagen. Zulässig sind hier in diesem
Zeitraum Modultische mit Solarmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen,
Trafoslalionen, Anlagen für die Energiespeicherung und -verarbeHung. Wechselrichterstalionen sowie 
Zäune als Einfriedung des sonstigen Sondergebietes.

1.2 Als Folgenutzung wird für das sonstige Sondergebiet .Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie' (SO EBS) gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB Fläche für die Landwirtschaft im Sinne 
von § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB festgesetzt.

1.3 Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiel .Energiegewinnung auf der Basis 
solarer Strahlungsenergie' (SO EBS) auf 0,5 begrenzt. Eine ÜberschreHung gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 
und 3 BauNVO ist ausgeschlossen.

1.4 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes wird die maximale Höhe baulicher Anlagen auf
3,50 m begrenzt. Die Höhenbeschränkung gilt nicht für technische Aufbauten. Als unterer Bezugspunkt 
gilt das anstehende Gelände in Metern über NHN des amtlichen Höhenbezugssystems DHHN 2016.

2. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

2.1 Innerhalb der mit X' festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden. Natur 
und Landschaft ist Feldgehölz zu erhalten.

Landschaft sind als Mähwiese zu entwickeln.

3. Örtliche Bauvorschriften § 86 Abs. 3 LBauO M-V

3.1 Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 2,0 m innerhalb des Sondergebiefes zulässig. Einfriedungen 
sind mH einem Abstand von mindestens 10 cm zum Boden einzurichten.

Hinweis
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11
DschG M - V (GVBI. M - V Nr. 1 vom 14.01.98, S. 12 ff) die untere Denkmalschulzbehörde zu
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für
Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhaben. Verantwortlich hierfür 
sind der Entdecker, der Leber der ArbeHen, der Grundeigentümer sowie zufäüge Zeugen, die den Wert des 
Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.
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